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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1974

Norm

AußStrG §14 B3

ZPO §502 Ca4

Rechtssatz

Die Beurteilung, ob ein Dritter tatsächlich für den Unterhalt aufkommt, so daß der Eintritt der subsidiären

Unterhaltsp9icht nicht gegeben ist, ist eine Frage der Unterhaltsbemessung, weil es sich um die Beurteilung der zur

Deckung der Bedürfnisse des Kindes vorhandenen Mittel, die vor den Leistungen des subsidiär Unterhaltsp9ichtigen

heranzuziehen sind, handelt, und zwar selbst dann, wenn deren Berücksichtigung zu einer völligen Ablehnung des

Unterhaltsanspruches führen würde.
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